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1 AUSGANGSSITUATION 

 
Die Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH plant den Neubau eines Gasmotorenkraftwerks am 
Standort Zolling. Der Kraftwerksblock soll auf dem Betriebsgelände auf der Flurstücksnummer 1385 
der Gemarkung Anglberg errichtet werden. Die Abbildung 1 gibt einen Überblick über das Betriebs-
gelände und den aktuellen Planungsbereich. 

 

Abb. 1.: Überblick über das Betriebsgelände (rosa) und den Planungsbereich (rot umrandet) 

Diese Fläche im Süden des Standortes wurde bislang als Kohlelager für den Kraftwerksbetrieb 
genutzt. Etwa 70 m nördlich des aktuell geplanten Baufeldes ist eine schadstoffhaltige Auffüllung 
bekannt. Hier standen bis 1988 Kraftwerksanlagen. Im Zuge des Rückbaus dieser Anlagen wurde eine 
mit umweltrelevanten Schadstoffen (v.a. polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK) 
belastete Auffüllung (v.a. Bauschutt) mit einer Mächtigkeit von 2 bis 4 Metern in den Untergrund 
eingebracht. Die Auswirkungen auf die Grundwasserqualität wurden in den Jahren 2002-2011 
detailliert untersucht. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde kein relevanter Einfluss auf die 
Grundwasserqualität festgestellt, jedoch wurden Auflagen seitens der Behörden für den Fall einer 
Nutzungsänderung erlassen. 

Neben diesen Verunreinigungen in den Auffüllungen sind am Standort artesisch gespannte 
Grundwasserverhältnisse in einem wasserwirtschaftlich sensiblen Grundwasserstockwerk bekannt.  
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Die M&P Umwelttechnik GmbH wurde im Zuge der aktuellen Planungen durch die Onyx 
Wärmekraftwerk GmbH mit der Untersuchung folgender Aspekte beauftragt: 

 Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser 
(hydraulisch, hydrochemisch, abfallrechtlich, bodenschutzrechtlich) 

 Prüfung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen an die Gründung der Bauwerke und 
einer gegebenenfalls erforderlichen Wasserhaltung 

Im Zuge der aktuellen Planungen wurde eine geotechnische Erkundung mittels insgesamt 9 
Kleinbohrungen, 5 Rammsondierungen und 4 tiefen Erkundungsbohrungen durchgeführt. Dies 
erfolgte im September 2021 durch die Fa. Tauw GmbH. Zur Abklärung der Schadstoffsituation in den 
Auffüllungen im Bereich des Baufeldes wurden im Zuge der geotechnischen Erkundung auch 
umweltbezogene Bodenuntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 
zusammen mit einer Gründungsempfehlung im Gutachten der Tauw GmbH mit Datum vom 
22.11.2021 zusammengefasst [1].  

In einem weiteren Gutachten der Fa. Tauw GmbH wurde die geplante 110 kV Kabeltrasse zum 
Anschluss des Erweiterungsbaus an das Netz baugrundtechnisch untersucht. Zur Erkundung der 
Untergrundverhältnisse wurden acht Kleinbohrungen und drei Schwere Rammsondierungen 
ausgeführt. Die Ergebnisse dieser separaten Untersuchung sind im Gutachten der Tauw GmbH mit 
Datum vom 19.11.2021 zusammengefasst [2]. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Lage des Standortes, die geologischen und 
hydrogeologischen Rahmenbedingungen und die bekannte Bodenverunreinigungen gegeben. In den 
weiteren Kapiteln werden dann die oben genannten Maßnahmen zur Erkundung näher erläutert und 
ein Konzept zur Ausführung der Gründungsmaßnahmen unter Wahrung der Belange des 
Grundwasserschutzes dargestellt.  

2 VERWENDETE UNTERLAGEN 

[1] Tauw GmbH (2021): Kraftwerk Zolling, geplante Erweiterung: Gasmotorenkraftwerk 
(BHKW), Baugrundgutachten.- Gutachten mit Datum vom 22.11.2021. 

[2] Tauw GmbH (2021): Kraftwerk Zolling, Erweiterung Gasmotorenkraftwerk, Teilmaßnahme: 
110 kV Kabeltrasse, Baugrundgutachten.- Gutachten mit Datum vom 19.11.2021. 

[3] Tauw GmbH (2018): Kraftwerk Zolling, Grundwassermonitoring 2018.- Gutachten mit Datum 
vom 22.06.2018. 

3 LAGE, GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE 

3.1 LAGE 

Das Gelände ist annähernd eben bzw. leicht von Norden nach Süden geneigt und liegt auf einer 

Höhe von ca. 427 – 430 m NHN. Südlich des Kraftwerksgeländes verläuft der sogenannte Werkkanal. 
Die Entfernung zum nächstgelegenen natürlichen Fließgewässer (Gänsbach) beträgt etwa 600 m in 
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südliche Richtung. Der Gänsbach mündet ca. 1 km östlich in die Amper. Nördlich steigt das Gelände 
bis auf eine Höhe von ca. 500 m NHN an. Südlich des Werkkanals fällt das Geländeniveau bis auf eine 
Höhe von ca. 424 – 425 m NHN ab.  

Das Gelände liegt nicht in einer Hochwassergefahrenfläche (HQ 100 und HQ extrem). Das nächst-
gelegene Hochwassergefahrengebiet befindet sich im Bereich der Amper und der Amperauen. Das 
nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet sich in 3 km Entfernung in nordwestlicher Richtung in 
Zolling bzw. in 3 km südöstlicher Richtung in Langenbach, jenseits der Amper. 

Die am Standort ermittelten Grundwasserhöhen weisen eine nach Südosten zum Vorfluter Amper 
gerichtete Grundwasserströmung nach. Die Wasserstände der Amper bewegen sich auf Höhe des 
Kraftwerksgeländes zwischen 420-421 m NHN. 

3.2 GEOLOGIE 

Die oberste Bodenschicht im Bereich des Standorts bildet das Quartär. Die quartären Sedimente 
bestehen im Bereich der Planungsfläche aus 0,6-1,0 m mächtigen Auffüllungen. Darunter folgen 
Kiese und Sande, die stellenweise durch Schluffe und Tone von bis zu 1,5 Metern Mächtigkeit 
überlagert werden. 

Unterhalb der quartären Sedimente schließt sich ab Tiefen zwischen 4,7 m und 6,7 m unter Gelände 
die oberste tertiäre Schicht und damit die Tertiäroberfläche im Bereich des Standorts an. Diese 
Schicht setzt sich aus schluffigen und tonigen Sedimenten zusammen. Im Bereich des 
Kraftwerkgeländes kann diese erste tertiäre Schicht eine Mächtigkeit von rd. 4,3 m – 5,7 m erreichen.  

Darunter schließt sich eine tertiäre Kieslage an. Diese ist als ein rd. 11 m – 12,5 m mächtiges 
Kiespaket aus blau-grau gefärbtem Kies mit untergeordnet sandigen bis schluffigen Anteilen 
charakterisiert. 

Durch die Abdeckung der Kiesschicht durch die obere schluffig-tonige tertiäre Schicht und durch die 
topographische Situation ist das Grundwasser in diesem Kiesaquifer artesisch gespannt (2. GW-
Stockwerk).   

Ab Bohrtiefen von rd. 21,6 m – 24,0 m wurde ein zweites feinkörniges tertiäres Schichtpaket aus 
gräulichen Ton- und Schlufflagen erbohrt, dessen Oberkante bei etwa bei 404 m NHN - 406 m NHN 
liegt. Dieses Schichtpaket erreicht Mächtigkeiten von rd. 5-7 Metern. Darunter erreichen die 
Bohrungen B1 – B4 im Bereich der Planungsfläche bis zur Endtiefe der Bohrungen bei 30 m nochmals 
rd. 1,0-2,5 m mächtige Kiese mit unterschiedlichen Feinkornanteilen ohne diese Kiesschicht 
vollständig zu erschließen (zur Lage der Bohrungen siehe Abb. 4). 

3.3 HYDROGEOLOGIE 

Die oberflächennahen Grundwasserverhältnisse im Gebiet des Standorts können in zwei 
Hauptgrundwasserstockwerke eingeteilt werden: 

 Quartäres Grundwasserstockwerk (1. Grundwasserstockwerk) 

 Tertiäres Grundwasserstockwerk (2. Grundwasserstockwerk) 
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Die generelle Grundwasserfließrichtung im Bereich des Standorts ist nach Südosten gerichtet. 

Die quartären Grundwasserstände liegen im nördlichen Teil des Betriebsgeländes bei ca. 429 m NHN 
und fallen in südöstliche Richtung hin zum Amperkanal auf etwa 426 m NHN ab. 

Im Baufeld wurden bei den geotechnischen Untersuchungen quartäre Grundwasserstände zwischen 
etwa 427,3 m NHN – 427,6 m NHN im nördlichen Teil, rd. 427,4 m NHN – 427,5 m NHN im mittleren 
Teil und rd. 426,8 m NHN  – 427,1 m NHN am Südrand festgestellt. Dies bedeutet, dass der quartäre 
Grundwasserspiegel in den tieferen Lagen des Baufeldes nur wenige Dezimeter unter Gelände 
angeschnitten wird. 

Der Durchlässigkeitsbeiwert des quartären Aquifers ist gemäß den Erläuterungen zu einem 
bestehenden Grundwassermodell (vgl. DHI-WASY, „Hydrogeologische Bewertung zur 
Grundwasserentnahme am Standort Zolling“, 2015) mit 9,0 * 10-4 m/s anzunehmen. Die Mächtigkeit 
des quartären Aquifers ist im Baufeld mit ca. 2,6-5,4 m Meter abzuschätzen.  

Die tertiären Grundwasserstände fallen von Norden her von etwa 440 m NHN auf ca. 420 m NHN bei 
Haag ab. Der Druckspiegel wurde im Umfeld des Kraftwerks Zolling entsprechend zwischen 429 
m NHN und 432 m NHN ermittelt und kann damit regional bis zu 4 m über das Gelände reichen. 

In den Bohrungen im Baufeld wurden im Sommer 2021 artesische Drücke von bis zu + 3,8 m über 
Gelände festgestellt. Diese maximalen Wasserspiegel haben sich jedoch erst mit Erreichen des 
zweiten tertiären Kiespaketes ab Bohrtiefen > 25 m eingestellt. Im oberen tertiären Aquifer-
Abschnitt liegen die Druckspiegel etwas darunter bei + 0,6 m bis rd. + 2,2 m über Gelände. Die 
Situation ist exemplarisch anhand des Bohrprofils der Bohrung BK 1 (im Lageplan in Abb. 3 als B1 
bezeichnet) ersichtlich.  

Der erste Grundwasseranschnitt wurde bei dieser Bohrung am 13.09.2021 bei 0,1 m unter Gelände 
festgestellt (quartäres Grundwasser). Der zweite Grundwasseranschnitt erfolgte am 14.09.2021 bei 
Erreichen des tertiären Kiesauqifers. Der Wasserspiegel lag daraufhin am 14.09.2021 bei +1,8 m über 
Gelände. Am 15.09.2021 wurde ein drittes Druckpotential bei Erreichen der zweiten tertiären 
Kiesschicht angeschnitten. Der Druckspiegel lag danach bei +3,8 m über Gelände.  

In den weiteren Bohrungen B2 – B4 ist die Druckentwicklung in Abhängigkeit von der Bohrtiefe zum 
Teil nicht in gleicher Weise ableitbar.   

Der Durchlässigkeitsbeiwert des tertiären Aquifers liegt gemäß dem oben genannten Gutachten zum 
Grundwassermodell der Fa. DHI-Wasy im Bereich zwischen 2,0 * 10-5 m/s und ca. 1 * 10-2 m/s. 
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Abb. 2.: Bohrprofil und erbohrte Grundwasserspiegel, Bohrung B1 
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4 HISTORISCHE SITUATION BODEN UND GRUNDWASSER 

Die frühere Eigentümerin des Kraftwerksgeländes, die E.ON Kraftwerke GmbH, betrieb in den Jahren 
1957 bis 1988 4 Kraftwerksblöcke etwa 70 m nördlich der jetzt geplanten Anlage. Nach einem 
Betriebszwischenfall wurden diese Anlagen zurückgebaut. Vorhandene Gebäudeteile und 
Bodenbefestigungen verblieben teilweise im Boden. Die Abbruchmaterialien wurden im 
gebrochenen Zustand wieder eingebaut. 

Im Vorfeld zur Errichtung eines Gleisanschlusses zum Biomasse-BHKW wurden bei der Durchführung 
von Baggerschürfen im Rahmen einer orientierenden Erkundung im Jahr 2002 erhöhte 
Konzentrationen an Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), sowie an Polychlorierten Biphenylen 
(PCB) und PAK angetroffen, die Hinweise auf eine Grundwasserverunreinigung erbrachten. 

Auf Grund der deutlichen Belastungen im Boden wurden 2002 vom Landratsamt Freising weitere 
Grundwasseruntersuchungen gefordert, die in den Folgejahren regelmäßig durchgeführt wurden. 

Zusammenfassend war danach festzustellen, dass durch das abgelagerte Abbruchmaterial der 
ehemaligen Kraftwerksblöcke eine lokale Grundwasserverunreinigung mit PAK verursacht wird. Eine 
relevante Mobilisierung der Schadstoffe im Grundwasser konnte nicht festgestellt werden. 

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse erfolgte die nutzungsorientierte Entlassung des Flurstücks 
Fl. Nr. 1385/ T, Gemarkung Zolling (ehemaliges Gelände der Kraftwerksblöcke 1-4) aus dem 
Altlastenkataster mit dem Schreiben des LRA Freising vom 18.02.2011 unter folgenden Auflagen für 
den betroffenen Bereich: 

 Oberirdische Baumaßnahmen, die Erschütterungen verursachen können sind untersagt. 

 Eingriffe in den Boden und Erdaufschlüsse sind ebenso untersagt. 

 Bauwasserhaltungen, Grundwassernutzungen für Kühl- oder Heizzwecke und 
Brauchwassernutzungen sind nicht gestattet. 

 Einleitungen und Versickerungen in den Untergrund sind ebenso untersagt. 

Das Wasserwirtschaftsamt stimmte diesem Vorgehen mit Schreiben vom 11.11.2010 und 07.12.2011 
zu. 

Diese Auflagen sind trotz der Lage der aktuellen Planungsfläche deutlich südlich der verunreinigten 
Auffüllungen zu berücksichtigen. Dabei ist der Aspekt zu bewerten, wie sich die geplante Maßnahme 
auf die nördlich gelegene verunreinigte Auffüllung auswirken kann und inwieweit im Bereich des 
Baufeldes selbst eventuell verunreinigte Auffüllungen vorhanden sind, die zu beachten sind. 

Im Zuge der Planungen für einen Kraftwerksneubau im Jahr 2018 (Lage der damaligen Planungsfläche 
siehe Abb. 3 in gelber Schraffur) wurde erstmals ein Konzept zur Umsetzung einer notwendigen 
Bohrpfahlgründung bis in den tertiären Grundwasserleiter unter Berücksichtigung des 
Grundwasserschutzes erarbeitet und mit dem Wasserwirtschaftsamt München im Jahr 2018 
vorabgestimmt. Das Vorhaben zur Errichtung des Gasturbinenkraftwerks wurde Ende 2018 jedoch 
nicht mehr weiterverfolgt. 
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Abb. 3.: Luftbild des westlichen Kraftwerksgeländes mit Grundwassergleichen, dem Auffüllungsbereich und der 
Planungskulisse 2018 (gelbe Schraffur). 

Ein Grundwassermonitoring der Fa. Tauw GmbH, das begleitend zur damaligen geotechnischen 
Erkundung durch die Fa. Crystal Geotechnik GmbH im Zeitraum 09.04.2018 – 26.04.2018 
durchgeführt wurde, ist in [3] ausführlich dokumentiert.  

Im Rahmen des Monitorings 2018 wurden die Grundwassermessstellen GWM 1, GWM 2, GWM 3 
und GWM 6 bis GWM 10 (vgl. Abb. 3) ausgewählt. Die entnommenen Proben wurden hinsichtlich 
ihres Gehalts an Schwermetallen, Arsen, PAK und polychlorierten Biphenylen (PCB) analysiert, die 
auch in der belasteten Auffüllung die relevanten Schadstoffe darstellen und diese wurden in Bezug 
auf ihre Auswirkung auf das Grundwasser bewertet. 

Im Ergebnis der Untersuchung konnte zwar ein geringfügiger Anstieg der Arsen-Konzentrationen 
während der Bohrarbeiten feststellt werden, dieser war jedoch in der ermittelten 
Konzentrationshöhe wasserwirtschaftlich nicht relevant. 

Für die weiteren untersuchten Parameter wurde keine Veränderung bzw. keine ansteigende 
Tendenz als Reaktion auf die Bohrmaßnahmen festgestellt. Es war daher davon auszugehen, dass 
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durch Bohrungen hervorgerufene Erschütterungen im belasteten Auffüllungsbereich selbst nicht zu 
einem erhöhten Schadstoffübergang vom Boden ins Grundwasser geführt haben. 

5 AKTUELLE BODENUNTERSUCHUNGEN 
 

Im Rahmen der aktuellen Baugrunderkundung im Sommer 2021 [1], [2] wurden insgesamt 10 
Bodenproben aus dem Auffüllungsbereich nach dem Parameterumfang des bayerischen Verfüll-
Leitfadens untersucht. Dabei wurden im Feststoff geringe Konzentrationen an Schwermetallen 
(Kupfer, Zink, Nickel) und Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) festgestellt, die jedoch den 
Zuordnungswert Z1.1 nicht überschreiten. Lediglich im westlichen Bereich (Bohrung B4, siehe Abb. 
4) wurde lokal ein erhöhter Gehalt an Arsen von 72 mg/kg ermittelt (Zuordnungswert Z2 gem. 
Verfüll-Leitfaden). Im Eluat aller Proben wurden jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt. 

Dies bedeutet, dass im Bereich des geplanten Baufeldes und der geplanten 110 kV Kabeltrasse keine 
relevanten Verunreinigungen in den Auffüllungen vorliegen. Insgesamt sind auch die 
Auffüllmächtigkeiten mit max. rd. 1,0 m vergleichsweise gering, so dass im Vergleich zu der 
bekannten schadstoffhaltigen Auffüllung im Nordteil des Betriebsgeländes nur eine geringe 
Gefährdung für das Grundwasser abzuleiten ist. 

 
Abb. 4: Lage der Anlagen des geplanten BHKW sowie der Untersuchungspunkte der geotechnischen Erkundung 2021 
(entnommen aus [1]). 
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6 GRÜNDUNGSKONZEPT UND VORGEHEN BEI DER HERSTELLUNG VON 
BOHRPFÄHLEN 

In dem Gutachten der Fa. Tauw GmbH vom 22. November 2021 [1] sind Hinweise zur Gründung 
enthalten. Die Abbildung 4 gibt einen Überblick über die vorgesehenen Bauteile sowie die 
durchgeführten Bohrungen und Rammsondierungen. 

Die Hinweise zur Gründung sind in dem Gutachten der Tauw GmbH [1) detailliert erläutert. Dabei 
wird zwischen Bereichen geringer Lasten und Bereichen hoher Lasten unterschieden. 

Im Bereich schwerer Lasten werden Sondergründungen durch Bohrpfähle mit Einbindung in die 
tertiären Tone oder Kiese im artesisch gespannten 2. Aquifer erforderlich.  

Als alternative Verfahren werden hochbelastbare Stopfsäulen vorgeschlagen. Diese Verfahren 
eignen sich jedoch nicht für eine Einbindung bis in den tertiären Kies, da hier eine zuverlässige 
Abdichtung zwischen 1. und 2. Grundwasserstockwerk nicht gewährleistet werden kann. 

Weiter werden Fundamentgründungen für geringe Lasten vorgeschlagen. Diese Gründungs-
Maßnahmen berühren jedoch nur das quartäre Grundwasser.  

Dies gilt auch für den Bereich der 110-kV Kabeltrasse [2]. Hier werden nur geringe Lasten in den 
Untergrund eingebracht. Lokale Grundwasserabsenkmaßnahmen betreffen nur den quartären 
Aquifer. 

Das Vorgehen bei der Herstellung von tiefen Bohrpfählen bei Bohrtiefen bis in den tertiären Kies 
wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt München bereits im Jahr 2018 im Zuge der damaligen 
Planungen erstmals abgestimmt. Dabei wurden folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Herstellung eines Bohrplanums rd. 1,0 m über Gelände 

 Bohrungen mit Bohrrohrüberstand von rd. 1,5 m 

 Abteufen der Bohrpfähle bis zur Endteufe in den tertiären Kies 

 Betonieren und unmittelbar danach Ziehen des Bohrrohres 

 Protokollierung des verbrauchten Betonvolumens 

 Kontaktflächen im durchbohrten Ton werden dadurch geschlossen 

Das Einbinden der Bohrpfähle nur im tertiären Ton (Deckschicht des 2. Grundwasserleiters) ist 
abhängig von den geplanten Lasten ebenfalls möglich. 

Die im Baufeld gemessenen artesischen Drücke liegen bei Erreichen des artesisch gespannten 
Grundwassers im Bereich + 0,6 m bis rd. + 2,2 m über bestehendem Gelände. Bei Bohrtiefen > 25 m, 
bei denen die zweite tonig-schluffige Tertiärschicht durchbohrt wurde, lagen auch Druckspiegel bis 
+ 3,8 m über Gelände vor.  
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Für die Gründung mit Bohrpfählen sollte daher die Bohrtiefe auf maximal 25 m begrenzt werden, um 
zu hohe artesische Drücke möglichst zu vermeiden. 

Auch wenn sich durch die Begrenzung der Bohrtiefe die artesischen Drücke voraussichtlich 
vermindern lassen, sollten ergänzend zu dem oben beschriebenen Vorgehen weitere Maßnahmen 
vorgehalten werden, um ggf. auch bei Drücken > 2,5 m über Geländeoberkante weiter kontrolliert 
arbeiten zu können. 

Als ergänzende Maßnahme kommt eine lokale Absenkung des Druckspiegels durch eine 
Grundwasserentnahme bzw. ein Ableiten des artesischen Drucks in die Vorflut in Betracht. 

Die Entspannung des artesischen Grundwasserspiegels kann zum einen passiv durch ein Ableiten des 
austretenden Wassers oder aktiv durch Abpumpen erfolgen. Für die Druckminderung an der 
Bohrstelle sind Entspannungsbrunnen im Umfeld des jeweiligen Bohrpfahls sinnvoll. In Verbindung 
mit der Erhöhung des Bohrplanums wird bewirkt, dass bei Erreichen des artesischen Aquifers ein 
Auftrieb von Sediment im Bohrrohr verhindert werden kann. 

Sobald die Bohrtiefe des Bohrpfahls erreicht ist und die Verrohrung in die feinkörnigen Sedimente in 
etwa 20-25 m Tiefe eingebunden ist, kann die Verrohrung leergepumpt werden und die Armierung 
und der Beton in die Verrohrung eingebracht werden. Mit beginnendem Abbinden wird dann die 
Verrohrung gezogen. Die Auflast des Betons mit einer Dichte von 2,0-2,6 t/m³ führt zu einer 
zusätzlichen Auflast, die dem artesischen Druck entgegenwirkt. 

Auf Grundlage der Vorerfahrungen, insbesondere durch das Grundwassermonitoring im Jahr 2018 
[3] ist nicht zu erwarten, dass durch die Errichtung von Bohrpfählen Schadstoffe aus dem Bereich der 
Auffüllung nördlich des Baufeldes im 1. Grundwasserstockwerk mobilisiert werden. Weiter liegen in 
den Auffüllungen des Baufeldes selbst keine Hinweise auf relevante Konzentrationen an 
mobilisierbaren umweltrelevanten Stoffen vor. Es ist dennoch zu empfehlen, begleitend zu den 
Baumaßnahmen ein Grundwassermonitoring an den Grundwassermessstellen GWM 1, 2, 3, 9 und 
10 durchzuführen (Lage vgl. Abb. 3, Analysenparameter: PAK, MKW, PCB, Chrom, Arsen; 
Untersuchungsrhythmus: 14-tägig, bei Auffälligkeiten wöchentlich). 

Für den Fall, dass erhöhte Konzentrationen an Schadstoffen im Grundwasserabstrom auftreten, ist 
eine hydraulische Sicherung mit folgenden Rahmendaten vorzusehen: 

 Entnahme von rd. 0,75 l/s jeweils an den GWM 1,2,3,10 (insgesamt 3,0 l/s) 

 Abreinigung über eine Aufbereitungsanlage (Absetzbecken, Aktivkohlefilter) 

 Ableitung des gereinigten Wassers in den Amperkanal 
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7 VORGEHEN BEI DER HERSTELLUNG VON FLACHGRÜNDUNGEN 

Bei geringen Lasten ist es möglich, die entsprechenden Bauwerke auch flach zu gründen. Aufgrund 
des geringen Grundwasserflurabstandes ist es bei diesen Maßnahmen (Bodenplatten der Gebäude, 
110 kV Kabeltrasse) erforderlich, dass der obere Grundwasserkörper, der nur wenige Dezimeter 
unter Gelände liegt, während der Bauphase abgesenkt wird. Dies kann flächig oder auch lokal 
notwendig werden. 

Da hier große Wassermengen zu erwarten sind, ist eine weitere Vorerkundung notwendig. Um zu 
einer wirtschaftlichen Betrachtung einer Grundwasserreinigung zu gelangen, ist die Bandbreite der 
möglichen kf-Werte weiter einzugrenzen. 

Eine exemplarische Berechnung zeigt, dass für eine Fläche von rd. 2.500 m² und eine Absenkung um 
0,8 m abhängig vom Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) bis zu rd. 20 l/s (für kf = 5 x 10-3 m/s) 
erforderlich werden können. Hierfür sind 6 Brunnen (Durchmesser 900 mm) mit einer Tiefe von 3-
4 m erforderlich. Die Kosten inkl. Installation können mit rd. 145.000 Euro abgeschätzt werden. Die 
Kosten für Vorhaltung und Betrieb dürften bei etwa 18.000 Euro /Monat (inkl. Strom) und 48.000 
Euro/Monat (inkl. Strom) liegen. 

Dazu kommen Kosten für eine Abreinigung der PAK-Verunreinigung im Grundwasser auf einen 
Zielwert von < 0,2 μg/l. Die Größenordnung für die entsprechenden Anlagen dürfte bei etwa 150.000 
Euro liegen. Die Kosten für Überwachung und Aktivkohlewechsel bei rd. 20.000 Euro/Monat. Hier 
liegen jedoch sehr große Unwägbarkeiten vor, da zu erwarten ist, dass aufgrund der hohen 
Förderleistungen Verdünnungseffekte auftreten, die nicht zu prognostizieren sind.  

Soll eine Grundwasserabsenkung weiterverfolgt werden, so ist daher vorab mindestens ein 
mehrwöchiger Pumpversuch mit begleitendem Schadstoffmonitoring und chemisch-technischer 
Wasseranalytik an einem Pumpbrunnen im Durchmesser 90 cm und 3 Beobachtungsmessstellen mit 
jeweils einer Tiefe von 4-5 m bei einer Fördermenge von 10- 40 l/s auszuführen. Die Absenkungen 
sind in den Messstellen zu überwachen und daraus ist der tatsächliche kf-Wert zu ermitteln. Die 
Kosten für einen Pumpversuch sind dabei mit ca. € netto 40.000-60.000 Euro zu veranschlagen. 

Weiter ist festzustellen, dass die zu fördernde Wassermenge für eine Grundwasserabsenkung für die 
gesamte Fläche nur unwesentlich größer sein wird als die notwendige Wassermenge für eine 
Teilfläche. Dabei ist zu betrachten, welche Vertiefungen/Gräben für z.B. Einzelfundamente, 
Leitungen, Leitungskanäle etc. noch zusätzlich zu erwarten sind (unter/zwischen den Gebäuden). Bei 
einer Bau-/Vorhaltezeit bis 1 Jahr ist eine Spundwand (gezogen) wirtschaftlich. Bei längeren 
Bauzeiten wird eine verbleibende Dichtwand (z.B. MIP-/Schmalwand) wirtschaftlicher.  
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8 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

Im Zuge der Planungen für den Neubau eines Gastmotorenkraftwerks am Standort Zolling wurden 
die vorhandenen Unterlagen gesichtet und ausgewertet. Ziel der Arbeiten war es, die 
Rahmenbedingungen zu klären, die für die Durchführung von Tiefbauarbeiten mit Eingriffen in das 
Grundwasser zu beachten sind. 

Allgemein kann Folgendes abgeleitet werden: 

 Die Durchführung von Tiefbauarbeiten auf der Fläche ist unter Berücksichtigung der Belange 
des Grundwasserschutzes möglich. Eine Freisetzung von Schadstoffen aus den Auffüllungen 
ist bei Bohrarbeiten (z.B. Einbringen von Bohrpfählen) nicht zu erwarten. Bohrpfahl-
gründungen können dabei unter Beachtung der artesischen Grundwasserverhältnisse auch 
in den Kiesen des 2. Grundwasserstockwerks vorgenommen und die Gebäude dort 
gegründet werden. 

 Ein begleitendes Grundwassermonitoring über bestehende Messstellen zur Überwachung 
der Grundwasserqualität während der Bauarbeiten ist dabei vorzusehen. 

 Sofern durch die Baumaßnahmen wider Erwarten eine Freisetzung von Schadstoffen (v.a. 
PAK) im quartären Grundwasser erfolgen sollte, ist es notwendig, eine Grundwasser-
sicherung zu betreiben. Dies kann durch die Entnahme von jeweils rd. 0,75 l/s an den 
bestehenden Grundwassermessstellen GWM 1,2,3 und GWM 10 erfolgen. Die notwendige 
Abreinigung kann über eine einfache Reinigungsanlage (Absetzbecken, Aktivkohlefilter) 
durchgeführt werden. Die Ableitung ist in den nahe gelegenen Amperkanal möglich. 
Entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen zum Zutagefördern und Einleiten von 
Grundwasser sind hier erforderlich. 

 Für den Fall, dass ein flächiger Eingriff in das obere Grundwasserstockwerk vorgesehen wird, 
ist es erforderlich, den Umfang von Wasserhaltungsmaßnahmen detailliert zu planen. 
Hierfür halten wir es für sinnvoll, einen mehrwöchigen Pumpversuch durchzuführen. 


